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Der Zweckverband Erholungspark Mondsee stellt ein:

Mitarbeiter/in Büro- und Finanzmanagement
Unbefristet, ab sofort, Teilzeit 27 Std/Woche

Mitarbeiter/in Rezeption
Ab 1. April, vorerst befristet bis zum 31. Oktober 2024
Teilzeit 20 Std/Woche

Auf geringfügiger Basis:

Mitarbeiter/in im Wachschutz (§ 34a) 
1. Mai bis 30. September
vorrangig in den Abend- und Nachtstunden

Rettungsschwimmer/in
15. Mai bis 15. September

Kassierer/in Eintritt Strandbad
15. Mai bis 15. September

�$�O�O�H���6�W�H�O�O�H�Q�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�H�Q���X�Q�G�����D�Q�J�H�E�R�W�H���¿�Q�G�H�Q���6�L�H���X�Q�W�H�U��
www.erholungspark-mondsee.de/stellenangebote . 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ZV Erholungspark Mondsee
z.Hd. Cornelia Holzhausen
Sonnenweg 1, 06679 Hohenmölsen
034441 20371 | holzhausen@erholungspark-mondsee.de

Das Fundbüro informiert!

Großer Schreck und kleine Hoffnung – für Betroffene heißt eine 
verlorene Sache immer viel Aufwand und Stress.
Häufig werden Fundsachen abgegeben, welche leider nicht zu-
geordnet werden können.
Hierzu gehören beispielsweise Schlüssel, Anhänger, Handys 
u.v.m. 
Eine Übersicht der aktuellen Fundsachen finden Sie im Anhang. 

Fundsache Fundort

Sony Experia Handy (schwarz) Dr. Eduard-Rolle-Straße

Beige Schlüsseltasche (Zei-
tungsmuster) mit Schlüsseln

Herrenstraße

Mercedes Autoschlüssel Wilhelm-Külz-Straße

Rote Schlüsseltasche mit 
einem Schlüssel und kleiner 
Taschenlampe

Herrenstraße

Schwarze Schlüsseltasche mit 
4 Schlüsseln

Werkstraße
Altkleidercontainer

Schlüssel mit schwarzem An-
hänger und gelber Aufschrift 
„Dirk Reuter“

Wüstenrot Immobilien

Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist bei der Aushändigung 
vorzulegen!

	 Fundbüro der Stadt Hohenmölsen
	 Frau Angermann
	 Markt 13
	 06679 Hohenmölsen

	 Tel.: 034441/42-217
	 E-Mail: Angermann@stadt-hohenmoelsen.de

Fundbüro

EIN STREIFZUG DURCH DIE JAHRHUNDERTE

ÖFFNUNGSZEITEN IM MONAT MÄRZ
NACH VEREINBARUNG

Einwohnermeldeamt | Standesamt | Friedhofswesen:  
Keine Sprechzeit am 18.04.2024

Am Donnerstag, den 18.04.2014 bleibt das Einwohnermeldeamt, 
das Standesamt und Friedhofswesen wegen der Teilnahme an 
einer Schulung geschlossen. 
Es findet keine Sprechzeit statt. 
In dringenden und unaufschiebbaren Fällen wenden Sie Sich bitte 
an den Fachbereich II, Großgrimmaer Str. 2, 06679 Hohenmölsen. 
Ab Freitag, den 19.04.2024 sind die Bereiche wie gewohnt 
erreichbar. 

Information
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Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau

Preisanpassung ab 01.04.2024

Auf Beschluss der Bundesregierung endet die Phase der abgesenk-
ten Mehrwertsteuer. Voraussichtlich steigt diese am 01.04.2024 
von 7 % wieder auf 19 %.

Der Vorteil der geringeren Mehrwertsteuer für die verbrauchs-
starken Monate Januar bis März wird an die Kunden weiterge-
geben und separat mit der Jahresverbrauchsabrechnung 2024 
abgerechnet.
Im April erhalten alle Kunden eine Mitteilung über den ange-
passten Abschlagsbetrag, geltend bis 31.12.2024, für das jeweilige 
Objekt. 

Die Mehrwertsteuererhöhung liegt in der alleinigen Verantwor-
tung der derzeitigen Bundesregierung aus SPD, Grünen und 
FDP! Nach der Erhöhung der C02-Umlage und dem Wegfall des 
Preisdeckels zum 01.01.2024 ist das nunmehr die dritte Mehrbe-
lastung für unsere Kunden.

Wir, die Fernwärme GmbH Hohenmölsen – Webau, sind per 
Gesetz gezwungen, all diese Mehrbelastungen an unsere Kunden 
weiterzugeben.

Mit freundlichem Glückauf
Geschäftsführung

Nachruf
mit tiefem Bedauern erhielten wir 

nach beinah 50-jähriger Mitgliedschaft 
in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hohenmölsen

die Nachricht vom Ableben des  
 

Kameraden der Ortsfeuerwehr Taucha

Gerhard Sperlich
Besonders erwähnenswert ist seine 

30-jährige Tätigkeit als Ortswehrleiter der 
Ortsfeuerwehr Taucha von 1976 bis 2006.

Wir werden ihm in Dankbarkeit stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unsere Gedanken sind in diesen schweren 
Stunden bei seiner Familie, der wir unser 

aufrichtiges Beileid aussprechen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Hohenmölsen

	 Andy Haugk		  Lars Schmoranzer
	 Bürgermeister		  Stadtwehrleiter Hohenmölsen sowie
	 Stadt Hohenmölsen		  Ortswehrleiter Taucha

Ablauf der Eichfrist der Gartenwasserzähler

Bitte beachten Sie, dass Gartenwasserzähler nach den gesetzlichen 
Vorschriften (Eichgesetz) eine Gültigkeitsdauer von 6 Jahren 
besitzen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Garten-
wasserzähler nach sechs Jahren – gerechnet vom Eichdatum des 
Zählers – gewechselt werden müssen. Das heißt, alle Gartenwas-
serzähler mit Eichdatum im Jahr 2017 haben ab dem 01.01.2024 
ihre Gültigkeit verloren.
Die Eichfrist ist auf dem Gartenwasserzähler ersichtlich.
Anders als beim Hauptwasserzähler, ist für den Ersatz eines 
Gartenwasserzählers der jeweilige Grundstückseigentümer selbst 
verantwortlich. Nach Ablauf der Eichfrist kann keine weitere 
Gebührenbefreiung der über den Gartenwasserzähler gelaufenen 
Wassermengen bei der turnusmäßigen Jahresabrechnung erfolgen, 
da dieser Wasserzähler dann automatisch aus dem Abrechnungs-
programm des ZWA Bad Dürrenberg entfernt wird.
Sollte auch weiterhin der Wunsch bestehen, Ihr Gartenwasser 
abzusetzen, möchten wir Sie bitten, alle Gartenwasserzähler 
– mit Eichdatum im Jahr 2017 – gegen einen neuen Zähler 
auszutauschen.
Ich bitte darauf zu achten, dass der Erwerb der Gartenzähler 
unbedingt beim ZWA Bad Dürrenberg erfolgen muss.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 
03462/542533 bzw. 03462/542521 jederzeit zur Verfügung.

gez. Franz-Xaver Kunert, M.Sc.
Verbandsgeschäftsführer

ZWA Bad Dürrenberg

Hinweisbekanntmachung zur 2. Änderung der 
Verbandssatzung des ZWA Bad Dürrenberg 

Die Verbandsversammlung des ZWA Bad Dürrenberg hat in 
ihrer Sitzung am 31.01.2024, unter Beschlussnummer 01/2024, 
die 2. Änderung zur Verbandssatzung vom 23.11.2015 beschlos-
sen. Die Bekanntmachung erfolgte am 09.02.2024 in folgenden 
Ausgaben der Mitteldeutschen Zeitung:

	 •	Mitteldeutsche Zeitung/Zeitzer Zeitung,
	 •	Mitteldeutsche Zeitung/Weißenfelser Zeitung,
	 •	Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung
	 •	Mitteldeutsche Zeitung/Naumburger Tageblatt Nebra

Auf die Bekanntmachung wird hiermit hingewiesen. 

Zudem wurde die Satzung im Amtsblatt des ZWA Bad Dürrenberg, 
Nr. 2/2024 vom 09.02.2024 veröffentlicht. Das Amtsblatt kann auf 
der Homepage, www.zwa-badduerrenberg.de eingesehen werden. 

Franz-Xaver Kunert, M.Sc.
Verbandsgeschäftsführer
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Amtliche Bekanntmachung

Satzung des „Planungsverbands Grüne Magistrale“

Aufgrund des § 205 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBI. I 
Nr. 176) sowie §§ 8, 9 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.04.2023 
(GVBl. S. 209) haben die Stadt-/ und Gemeinderäte der Städte 
Hohenmölsen am 14.12.2023, Elsteraue am 07.12.2023 und Zeitz 
am 13.12.2023 die Gründung des Planungsverbandes „Grüne 
Magistrale“ auf Grundlage der folgenden Satzung beschlossen:

§ 1. Name, Sitz, Rechtsform
(1)	Der Planungsverband führt die Bezeichnung: Grüne Magistrale“. 
(2)	Der Planungsverband hat seinen Sitz in Zeitz.
(3)	Der Planungsverband ist eine Körperschaft des öffentlichen  
	 Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der  
	 Gesetze in eigener Verantwortung.

§ 2. Verbandsmitglieder
Verbandsmitglieder sind als Träger der Bauleitplanung die Städte 
und Gemeinden:
	 1.	 Hohenmölsen
	 2.	 Elsteraue und 
	 3.	 Zeitz

§ 3. Verbandsgebiet
Das Verbandsgebiet umfasst 

1.	 die Stadt Hohenmölsen mit folgenden Flurstücken:

Gemarkung Flur Flurstück Größe m²

Großgrimma 23 1 1.282.790

Hohenmölsen 17 54/4 5.003

Hohenmölsen 18 32/5 1.695

Hohenmölsen 18 34/1 14.459

Hohenmölsen 18 24/10 1.649

Hohenmölsen 17 54/5 98.499

Hohenmölsen 18 24/11 205.512

Hohenmölsen 18 30/6 22.596

Hohenmölsen 18 28/3 1.617

Hohenmölsen 18 42 3.446

Hohenmölsen 18 43 1.854

Hohenmölsen 17 128 9.120

Hohenmölsen 17 127 6.640

Großgrimma 25 1 1.089.536

Großgrimma 24 1 517.530

2.	 Gemeinde Elsteraue mit folgenden Flurstücken:

Gemarkung Flur Flurstück Größe in m²

Profen 2 86/13 7.882

Reuden 1 53 3.830

Profen 2 207 599

Profen 2 203 4.427

Reuden 1 3 61.640

Reuden 1 41 10.320

Reuden 1 57 2.810

Reuden 1 2 9.420

Profen 2 192 938

Profen 2 193 1.810

Reuden 1 59 5.560

Profen 7 28/3 419.491

Reuden 1 56 1.740

Profen 2 86/17 3.450

Profen 2 86/14 2.141

Reuden 10 56/1 883.430

Profen 2 51/8 106

Profen 6 45/5 120

Reuden 1 55/1 9.290

Profen 2 86/25 3.523

Profen 2 107/5 4.536

Profen 2 86/9 1.758

Profen 2 109/9 148

Profen 2 147/1 445

Reuden 1 60/1 11.050

Reuden 10 57 17.080

Profen 2 86/22 1.773

Profen 2 146/1 1.001

Profen 2 86/19 1.803

Reuden 10 86 1.290

Profen 2 194 7.345

Profen 2 202 1.928

Profen 2 204 2.173

Profen 2 179 2.985

Profen 2 199 758.528
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Profen 2 181 9.478

Profen 2 145 16.260

Profen 2 148 1.250

Profen 2 520 16.970

Profen 2 521 114.954

Profen 2 522 1.250

Profen 2 523 18.987

Profen 2 182 575

Profen 2 200 4.580

Profen 2 190 3.700

Profen 2 186 3.965

Profen 2 205 3.503

Profen 2 198 8.101

Profen 2 85/1 1.206

Profen 1 100/3 1.237.728

Profen 7 269/59 5.813

Profen 7 92/3 17

Profen 6 45/7 6.214

Profen 7 88/4 204

Reuden 1 52 4.700

Profen 5 50/2 863.911

Profen 2 86/18 1.614

Profen 2 86/16 2.440

Profen 2 86/24 2.866

Profen 2 235/141 15.230

Profen 2 143/1 4.040

Profen 6 46/3 1.244

Profen 2 146/2 8.829

Profen 6 47/5 1.014

Profen 6 28/1 30

Profen 6 19/2 1.945

Profen 6 60/1 30

Profen 2 296/140 89

Profen 2 109/10 628

Profen 2 49/2 1.748

Profen 2 86/23 692

Profen 2 86/15 1.964

Profen 2 86/26 5.551

Reuden 10 85/1 7.680

Profen 2 109/8 839

Profen 7 72/4 224.529

Profen 6 38/2 237.947

Profen 2 65/1 243

Profen 2 86/28 1.015

Profen 2 1/1 20

Profen 2 86/27 876

Profen 2 86/11 4.290

Profen 2 107/4 4.582

Profen 2 86/12 19.332

Reuden 9 7/11 275.988

Reuden 9 41/10 2.285

Reuden 9 197/2 4.172

Profen 2 86/10 15.022

Profen 2 147/2 1.825

sowie die 

3.	 Stadt Zeitz mit folgenden Flurstücken

Gemarkung Flur Flurstück Größe in m²

Döbris 1 6/5 43.712

Döbris 1 107 14.838

Döbris 1 65/5 20.215

Döbris 1 64/3 21.313

Döbris 1 63/3 50.260

Döbris 1 65/6 90.258

Döbris 1 66 1.760

Diese sind auf der beigefügten Karte nochmals gekennzeichnet 
(Anlage).

§ 4. Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1)	Die Verbandsmitglieder fördern nach ihren Kräften die Ar- 
	 beit des Verbandes und tragen, auch soweit unmittelbar  
	 Rechtspflichten nicht begründet sind oder werden, zur Er- 
	 füllung der Verbandsaufgaben bei.
(2)	Die Verbandsmitglieder wirken durch ihre Vertreter in der  
	 Verbandsversammlung an den vom Verband zu treffenden 
 	 Entscheidungen mit. Die Verbandsmitglieder haben das Recht, 
 	 darüber hinaus an den Verband mit Anträgen und Anregungen 
 	 heranzutreten, über die die Organe des Verbandes in ange- 
	 messener Frist zu entscheiden haben.
(3)	In Angelegenheiten, die Aufgaben des Verbandes berühren, 
 	 sind die Verbandsmitglieder verpflichtet, dem Verband auf 
 	 dessen Verlangen mündliche und schriftliche Auskünfte zu 
 	 erteilen und Unterlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung zu 
 	 stellen. Über Tatsachen, die für die Aufgabe des Verbandes  
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	 von Belang sein könnten, unterrichten die Verbandsmitglieder  
	 den Verband. Soweit die Verbandsmitglieder im Rahmen der  
	 ihnen verbleibenden Aufgabe der Bauleitplanung ihren  
	 Flächennutzungsplan ändern oder Bebauungspläne aufstellen,  
	 ändern oder aufheben verpflichten sie sich, den Planungs- 
	 verband als Träger öffentlicher Belange an dem Verfahren gem. 
 	 § 4 und § 4a BauGB zu beteiligen, wenn sein Aufgabenbereich  
	 durch die jeweilige Planung berührt wird.

§ 5. Aufgaben des Verbandes
(1)	Dem Planungsverband obliegt die Schaffung von Bau- und 
 	 Planungsrecht auf Bergbaufolgeflächen für die Realisierung  
	 der Grünen Magistrale (Energie- und Industriepark Elsteraue 
 	 – Zeitz - Hohenmölsen) im Sinne der §§ 8 – 13a BauGB für  
	 das in § 3 näher bezeichnete Gebiet.
(2)	Zur Durchführung der Bauleitplanung (Abs. 1) werden dem  
	 Verband folgende Aufgaben übertragen:
	 a.	die zum Vollzug des Bebauungsplanes erforderlichen  
		  bodenordnenden Maßnahmen im Sinne der §§ 45 - 84 
 		  BauGB durchzuführen,
	 b.	die zur Sicherung des Bebauungsplanes erforderlichen  
		  Maßnahmen zu treffen (§§ 14 - 23 BauGB). Die Kompeten- 
		  zen der zur Ausübung der gesetzlichen Vorkaufsrechte 
		  im Sinne der §§ 24 - 28 BauGB verbleiben bei den betei- 
		  ligten Städten und Gemeinden,
	 c.	die Erschließungslast nach § 123 BauGB soll auf den  
		  Verband nur insoweit übergehen, als dieser berechtigt sein 
 		  soll, Erschließungen mit Dritten zu regeln und entsprechende 
 		  Verträge zu schließen,
	 d.	Abgabe von Stellungnahmen zu externen Genehmigungs-  
		  und/oder Planverfahren, soweit damit die Planungen im 
 		  Verbandsgebiet betroffen sein können.
(3)	Die beteiligten Städte und Gemeinden übertragen dem Pla- 
	 nungsverband überdies die Kompetenz, öffentlich-rechtliche  
	 Verträge zur Durchführung der Bauleitplanung und der 
 	 Erschließung mit Dritten zu schließen.
(4)	Die Rechte und Pflichten der dem Verband angehörenden  
	 Städte und Gemeinden zur Erfüllung der in Absatz 1 und 2 
 	 genannten Aufgaben gehen innerhalb des in § 3 näher be- 
	 zeichneten Gebietes auf den Verband über.
(5)	Der Verband hat die Verbandsmitglieder bei allen Maßnahmen 
 	 zu beraten, die seinen Aufgabenbereich berühren.

§ 6. Organe des Verbandes
Die Organe des Verbandes sind
	 1.	 die Verbandsversammlung,
	 2.	 der Verbandsvorsitzende.

§ 7. Verbandsversammlung
(1)	Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsit- 
	 zenden und den übrigen Verbandsräten. Jeder Verbandsrat 
 	 hat eine Stimme.
(2)	Jedes Verbandsmitglied entsendet drei Vertreter in die Ver- 
	 bandsversammlung. Der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte 
 	 ist geborenes Mitglied der Verbandsversammlung. Der jewei- 
	 lige Leiter der städtischen bzw. gemeindlichen Bauverwaltung  
	 soll Mitglied sein. 

§ 8. Aufgaben der Verbandsversammlung
(1)	Die Verbandsversammlung beschließt über alle wichtigen 
 	 Angelegenheiten des Verbandes, insbesondere über:
	 1.	 die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Vertreters  
		  (evtl. die Wahl der Mitglieder des Verbandsausschusses),
	 2.	 die Änderung der Verbandssatzung, insbesondere Änderung 
 		  oder Erweiterung der Aufgaben,
	 3.	 die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan, 
	 4.	 die Rechnungslegung,
	 5.	 die Entlastung des/der Verbandsvorsitzenden,
	 6.	 die Festsetzung der von den Verbandsmitgliedern zur 
 		  Deckung der Verbandsaufgaben zu entrichtenden Umlagen,
	 7.	 die Aufnahme von Darlehen und die Verfügung über Ver- 
		  bandsvermögen, soweit es sich nicht um Geschäfte der  
		  laufenden Verwaltung handelt,
	 8.	 die Aufstellung, Ausarbeitung, Änderung, Ergänzung und 
 		  Aufhebung von Bauleitplänen,
	 9.	 die in § 5 Abs. 2 Ziff. a) + b) der Satzung genannten 
 		  Aufgaben,
	 10.	die Anordnung bodenordnender Maßnahmen,
	 11.	der Abschluss von Erschließungs-, Folgekosten- und 
 		  sonstigen öffentlich-rechtlichen Verträgen im Sinne der 
		  §§ 11 und 12 BauGB,
	 12.	die Feststellung, dass der Verband seine Aufgabe erfüllt  
		  hat, (§ 16 Abs. 1),
	 13.	Vorschläge für die Auseinandersetzung (§ 16 Abs. 3),
	 14.	Abgabe von Stellungnahmen zu externen Genehmigungs-  
		  und/oder Planverfahren, soweit das Vorhabengebiet be- 
		  troffen sein kann.
(2)	Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer  
	 Beschlüsse aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden. Diese können 
 	 zur Beratung Sachverständige heranziehen, die nicht der 
 	 Verbandsversammlung angehören.
(3)	Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes- 
	 tens zwei Vertreter jedes Verbandsmitgliedes anwesend sind. 
 	 Wird die Verbandsversammlung zum zweiten Mal zur Ver- 
	 handlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie oh- 
	 ne Rücksicht auf die Zahl der Erscheinenden stets beschluss- 
	 fähig. Bei der zweiten Ladung ist auf dieser Bestimmung 
 	 ausdrücklich hinzuweisen.
(4)	Die Beschlüsse werden, soweit in den gesetzlichen Vor- 
	 schriften und in dieser Satzung nichts anderes gesagt ist, mit 
 	 der Mehrheit der anwesenden Stimmen gefasst.

§ 9. Vorsitz und Beratung in der Verbandsversammlung
(1)	Vorsitzender der Verbandsversammlung ist der Verbands- 
	 vorsitzende.
(2)	Die Verbandsversammlung wird von dem Vorsitzenden nach 
 	 Bedarf, aber mindestens einmal im Jahr einberufen. Die  
	 Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn ein Ver- 
	 bandsmitglied dies unter Angabe des Tagesordnungspunktes 
 	 verlangt. Die Einladung muss Zeit und Ort der Sitzung so- 
	 wie die Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten 
 	 spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. Die Einla- 
	 dung erfolgt ausschließlich digital. Sie kann auch über ein  
	 vom Verband genutztes Ratsinformationssystem erfolgen.
(3)	Die Mitglieder des Gemeinde- oder Stadtrates der dem Ver- 
	 band angehörenden Gemeinden und Städte können den öffent- 
	 lichen Beratungen der Verbandsversammlung ohne Stimm- 
	 recht beiwohnen. Ihnen kann, wenn kein Mitglied der  
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	 Versammlung widerspricht, das Wort erteilt werden.
(4)	Zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung 
 	 laden die Hauptverwaltungsbeamten der Städte/Gemeinden 
 	 Hohenmölsen, Elsteraue und Zeitz gemeinsam.

§ 10. Verbandsvorsitzender
(1)	Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von 
 	 der Versammlung aus ihrer Mitte gewählt.
(2)	Der Verbandsvorsitzende führt die laufenden Geschäfte  
	 sowie nach Maßgabe der Verbandssatzung und der Beschlüsse  
	 der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des 
	 Planungsverbandes und vertritt diesen gerichtlich und  
	 außergerichtlich. 
(3)	Erklärungen, durch die der Planungsverband verpflichtet 
 	 werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von dem  
	 Verbandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
 	 Stellvertreter zu unterzeichnen.

§ 11. Geschäftsstelle
(1)	Die Geschäftsführung und die Kassengeschäfte werden von  
	 der Stadt Zeitz geleistet. Bei dieser ist auch die Geschäftsstelle  
	 des Verbandes eingerichtet.
(2)	Die Stadt Zeitz erhält im Jahr 2024 für die Führung der  
	 Geschäftsstelle von den Mitgliedsgemeinden eine pauschale 
 	 Aufwandsentschädigung von je 1.000,00 €. Dies wird evaluiert  
	 und ggf. in den Folgejahren angepasst.

§ 12. Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und der Verbands-
vorsitzende sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die 
einschlägigen Vorschriften der Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen Anhalt (KVG LSA) entsprechend.

§ 13. Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
(1)	Auf die Haushaltsführung, das Kassenwesen und die Rech- 
	 nungslegung des Planungsverbandes finden die für Städte 
 	 geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.
(2)	Für die örtliche Prüfung des Planungsverbandes ist das 
 	 Rechnungsprüfungsamt des Burgenlandkreises zuständig.

§ 14. Deckung des Finanzbedarfs
(1)	Der Planungsverband erhebt von den Verbandsmitgliedern 
 	 eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen oder Erträge 
 	 nicht ausreichen um seinen Finanzbedarf zu decken. 
(2)	Die Höhe der Umlage wird von der Verbandsversammlung  
	 in der Haushaltssatzung festgesetzt und von den Verbands- 
	 mitgliedern im Verhältnis ihres Flächenanteils erhoben.

§ 15. Auflösung des Planungsverbandes
(1)	Der Planungsverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzun- 
	 gen für den Zusammenschluss weggefallen sind oder der 
 	 Zweck der gemeinsamen Planung und Erschließung erreicht 
 	 ist. - Ob dies der Fall ist, stellt die Verbandsversammlung fest.
(2)	Über die Auflösung entscheiden die Verbandsmitglieder.  
	 Kommt ein übereinstimmender Beschluss über die Auflösung 
 	 nicht zustande, so entscheidet die Aufsichtsbehörde.
(3)	Im Auflösungsbeschluss ist zu regeln:
	 a.	Verteilung des Vermögens,
	 b.	Verteilung der Verpflichtungen.

(4)	Die Verbandsversammlung unterbreitet den Verbandsmit- 
	 gliedern Vorschläge über die Auseinandersetzung.
 

§ 16. Bekanntmachungen
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen nach 
den in der jeweiligen Hauptsatzung der Stadt Zeitz normierten 
Bestimmungen. Auf den Internetseiten der Mitgliedsgemeinden 
erfolgt ein Hinweis zu den Bekanntmachungen des Verbandes.

§ 17. Rechtsanwendung
Ergänzende Anwendung finden sinngemäß die Vorschriften des 
BauGB sowie des KVG LSA.

§ 18. Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der letzten öffentlichen Bekannt-
machung in den beteiligten Städten und Gemeinden in Kraft.

Stadt Hohenmölsen, 19.12.2023

Beschluss vom 14.12.2023	 Andy Haugk	
		  Bürgermeister	

Gemeinde Elsteraue, 19.12.2023

Beschluss vom 07.12.2023	 Andreas Buchheim
		  Bürgermeister

Stadt Zeitz, 14.12.2023

Beschluss vom 13.12.2023	 Christian Thieme			 
		  Oberbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:
Die Satzung des „Planungsverbands Grüne Magistrale“ wird 
hiermit ausgefertigt. 
Die Satzung wird unter der lnternetadresse www.stadt-hohen-
moelsen.de veröffentlicht (Bereitstellung am 08.02.2024). Bei 
dem dort eingestellten elektronischen PDF-Dokument handelt 
es sich um die amtlich verkündete Fassung.

Hohenmölsen, 08.02.2024

Andy Haugk
Bürgermeister
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Stellenausschreibung 

Besetzung von ehrenamtlichen Führungsfunktionen in der
Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen

In der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen sind folgende ehren-
amtliche Funktionen neu zu besetzen:

•	Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Rössuln
•	stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Rössuln

Dazu finden gemäß § 6 Feuerwehrsatzung der Stadt Hohenmölsen 
in der zurzeit gültigen Fassung am 19.04.2024, um 17:00 Uhr, 
in der Ortsfeuerwehr Rössuln, Gutshof 6, 06679 Hohenmölsen 
OT Rössuln, die dafür erforderlichen Wahlen statt.

Wahlberechtigte sind nach Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) die Mitglieder 
im Einsatzdienst.

Für das Ehrenamt der o. g. Funktionen können sich alle Mitglie-
der der Ortsfeuerwehr Rössuln bewerben, welche über die nach 
der Laufbahnverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LVO-FF) 
vorgeschriebene Qualifikation verfügen.

Der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge „Gruppenführer“ 
und „Leiter einer Feuerwehr“ gemäß LVO-FF sowie mindes-
tens ein Jahr Dienst in der Funktion als Gruppenführer ist 
erforderlich.

Die befristete Wahrnehmung einer Funktion ohne erfolgreichen 
Abschluss ist möglich. Gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 
(FwDV 2) „Ausbildung Freiwilliger Feuerwehren“, Teil I Nr. 
1.5 müssen die fehlenden Qualifikationen innerhalb von zwei 
Jahren nachgeholt werden.

Die Briefwahl wird zugelassen. Die Gewählten werden dem 
Stadtrat zur Berufung in die Funktionen unter gleichzeitiger 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs 
Jahren vorgeschlagen. 

Die Bewerbungen um die genannten Ämter sind formlos und 
schriftlich bis zum 22.03.2024, um 12:00 Uhr,

an: 	 Stadt Hohenmölsen
		  Fachbereich II - Ordnung und Soziales
		  Großgrimmaer Straße 2 in 06679 Hohenmölsen 
zu richten.

Hohenmölsen, 12.02.2024

Daniela Beyer
Sachgebietsleiterin Ordnung & Sicherheit

Stellenausschreibung

Besetzung von ehrenamtlichen Führungsfunktionen in der 
Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen

In der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen sind folgende ehren-
amtliche Funktionen neu zu besetzen:

•	Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Werschen
•	stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Werschen

Dazu finden gemäß § 6 Feuerwehrsatzung der Stadt Hohenmölsen 
in der zurzeit gültigen Fassung am 02.04.2024, um 18:00 Uhr, 
in der Ortsfeuerwehr Werschen, Dorfplatz 10a, 06679 Hohen-
mölsen OT Oberwerschen, die dafür erforderlichen Wahlen statt.
 
Wahlberechtigte sind nach Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) die Mitglieder 
im Einsatzdienst.

Für das Ehrenamt der o. g. Funktionen können sich alle Mitglieder 
der Ortsfeuerwehr Werschen bewerben, welche über die nach 
der Laufbahnverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LVO-FF) 
vorgeschriebene Qualifikation verfügen.

Der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge „Gruppenführer“ 
und „Leiter einer Feuerwehr“ gemäß LVO-FF sowie mindes-
tens ein Jahr Dienst in der Funktion als Gruppenführer ist 
erforderlich.

Die befristete Wahrnehmung einer Funktion ohne erfolgreichen 
Abschluss ist möglich. Gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 
(FwDV 2) „Ausbildung Freiwilliger Feuerwehren“, Teil I Nr. 
1.5 müssen die fehlenden Qualifikationen innerhalb von zwei 
Jahren nachgeholt werden.

Die Briefwahl wird zugelassen. Die Gewählten werden dem 
Stadtrat zur Berufung in die Funktionen unter gleichzeitiger 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs 
Jahren vorgeschlagen. 

Die Bewerbungen um die genannten Ämter sind formlos und 
schriftlich bis zum 22.03.2024, um 12:00 Uhr,

an: 	 Stadt Hohenmölsen
		  Fachbereich II - Ordnung und Soziales
		  Großgrimmaer Straße 2 in 06679 Hohenmölsen 
zu richten.

Hohenmölsen, 12.02.2024

Daniela Beyer
Sachgebietsleiterin Ordnung & Sicherheit
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Stellenausschreibung 

Besetzung von ehrenamtlichen Führungsfunktionen in der 
Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen

In der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen sind folgende eh-
renamtliche Funktionen neu zu besetzen:

•	Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Granschütz
•	stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Granschütz

Dazu finden gemäß § 6 Feuerwehrsatzung der Stadt Hohenmölsen 
in der zurzeit gültigen Fassung am 16.04.2024, um 18:00 Uhr, 
in der Ortsfeuerwehr Granschütz, Weißenfelser Straße 34, 
06679 Hohenmölsen OT Granschütz, die dafür erforderlichen 
Wahlen statt. 

Wahlberechtigte sind nach Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) die Mitglieder 
im Einsatzdienst.

Für das Ehrenamt der o. g. Funktionen können sich alle Mitglieder 
der Ortsfeuerwehr Granschütz bewerben, welche über die nach 
der Laufbahnverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LVO-FF) 
vorgeschriebene Qualifikation verfügen.

Der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge „Gruppenführer“ und 
„Leiter einer Feuerwehr“ gemäß LVO-FF sowie mindestens ein 
Jahr Dienst in der Funktion als Gruppenführer ist erforderlich.

Die befristete Wahrnehmung einer Funktion ohne erfolgreichen 
Abschluss ist möglich. Gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 
(FwDV 2) „Ausbildung Freiwilliger Feuerwehren“, Teil I Nr. 
1.5 müssen die fehlenden Qualifikationen innerhalb von zwei 
Jahren nachgeholt werden.

Die Briefwahl wird zugelassen. Die Gewählten werden dem 
Stadtrat zur Berufung in die Funktionen unter gleichzeitiger 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs 
Jahren vorgeschlagen. 

Die Bewerbungen um die genannten Ämter sind formlos und 
schriftlich bis zum 22.03.2024, um 12:00 Uhr,

an: 	 Stadt Hohenmölsen
		  Fachbereich II - Ordnung und Soziales
		  Großgrimmaer Straße 2 in 06679 Hohenmölsen 
zu richten.

Hohenmölsen, 12.02.2024

Daniela Beyer
Sachgebietsleiterin Ordnung & Sicherheit

Stellenausschreibung 

Besetzung von ehrenamtlichen Führungsfunktionen in der 	
Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen

In der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen sind folgende eh-
renamtliche Funktionen neu zu besetzen:

•	Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Taucha
•	stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Taucha

Dazu finden gemäß § 6 Feuerwehrsatzung der Stadt Hohenm-
ölsen in der zurzeit gültigen Fassung am 19.04.2024, um 19:00 
Uhr, in der Ortsfeuerwehr Taucha, Lange Straße 19a, 06679 
Hohenmölsen OT Taucha, die dafür erforderlichen Wahlen statt. 

Wahlberechtigte sind nach Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) die Mitglieder 
im Einsatzdienst.

Für das Ehrenamt der o. g. Funktionen können sich alle Mitglie-
der der Ortsfeuerwehr Taucha bewerben, welche über die nach 
der Laufbahnverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LVO-FF) 
vorgeschriebene Qualifikation verfügen.

Der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge „Gruppenführer“ 
und „Leiter einer Feuerwehr“ gemäß LVO-FF sowie mindes-
tens ein Jahr Dienst in der Funktion als Gruppenführer ist 
erforderlich.

Die befristete Wahrnehmung einer Funktion ohne erfolgreichen 
Abschluss ist möglich. Gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 
(FwDV 2) „Ausbildung Freiwilliger Feuerwehren“, Teil I Nr. 
1.5 müssen die fehlenden Qualifikationen innerhalb von zwei 
Jahren nachgeholt werden.

Die Briefwahl wird zugelassen. Die Gewählten werden dem 
Stadtrat zur Berufung in die Funktionen unter gleichzeitiger 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs 
Jahren vorgeschlagen. 

Die Bewerbungen um die genannten Ämter sind formlos und 
schriftlich bis zum 22.03.2024, um 12:00 Uhr,

an: 	 Stadt Hohenmölsen
		  Fachbereich II - Ordnung und Soziales
		  Großgrimmaer Straße 2 in 06679 Hohenmölsen 
zu richten.

Hohenmölsen, 12.02.2024

Daniela Beyer
Sachgebietsleiterin Ordnung & Sicherheit
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Neujahrsempfang der Freiwilligen Feuerwehr und 
des Bürgermeisters der Stadt Hohenmölsen 2024

Am Freitag, dem 19.01.2024, begrüßten Stadtwehrleiter Lars 
Schmoranzer und Bürgermeister Andy Haugk die Gäste zum 
Neujahrsempfang der Freiwilligen Feuerwehr und des Bürger-
meisters der Stadt Hohenmölsen 2024 im Bürgerhaus der Stadt 
Hohenmölsen.

Der Bürgermeister lobte die ehrenamtliche Arbeit der Kamera-
dinnen/Kameraden und berichtete über die Anschaffungen des 
vergangenen Jahres sowie die Ziele der Stadt Hohenmölsen für 
die Zukunft.

Auch der Stadtwehrleiter und andere Funktionsträger aus dem 
Bereich Brandschutz sowie politische Vertreter bedankten sich bei 
den Ortsfeuerwehren der Stadt Hohenmölsen für die großartige 
Zusammenarbeit und das Engagement.

Im Anschluss übergab Bürgermeister Andy Haugk dem Stadt-
wehrleiter Lars Schmoranzer die Beförderungsurkunde zum 
Brandinspektor und dem stellvertretenden Stadtwehrleiter Sven 
Berthold die Beförderungsurkunde zum Hauptbrandmeister.

Bei guter Versorgung und zahlreichen anregenden Gesprächen 
klang der Abend bei musikalischer Unterhaltung aus. 

Sachbearbeiterin Feuerwehr
Frau Beyer

Freiwillige Feuerwehr Hohenmölsen

Redaktionsschluss- und Erscheinungstermine 
Amtsblatt 2024

Amtsblatt Redaktions-
schluss

Verlag Erscheinungs-
termin

Januar 14.12.2023 20.12.2023 29.12.2023

Februar 18.01.2024 24.01.2024 31.01.2024

März 15.02.2024 21.02.2024 28.02.2024

April 14.03.2024 20.03.2024 27.03.2024

Mai 15.04.2024 19.04.2024 26.04.2024

Juni 17.05.2024 24.05.2024 31.05.2024

Juli 17.06.2024 21.06.2024 28.06.2024

August 18.07.2024 24.07.2024 31.07.2024

September 19.08.2024 23.08.2024 30.08.2024

Oktober 16.09.2024 20.09.2024 27.09.2024

November 17.10.2024 23.10.2024 30.10.2024

Dezember 18.11.2024 22.11.2024 29.11.2024

Januar 2025 12.12.2024 18.12.2024 27.12.2024

Information

Herzlichen
Glückwunsch

Die Stadtverwaltung Hohenmölsen
gratuliert allen Geburtstagskindern

und Jubilaren
der Stadt Hohenmölsen

und der Ortschaften
und verbindet damit beste Wünsche

für ein neues Lebensjahr
in Gesundheit und Freude.
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Gottesdienste und Andachten

Sonntag, 10.03.2024
	 10:30 Uhr	 Hohenmölsen	 Familiengottesdienst (zum Ab-
					     schluss der ökum. Kindertage)
Sonntag, 17.03.2024
	 10:30 Uhr	 Hohenmölsen	 Gottesdienst
Sonntag, 19.03.2024
	 10:30 Uhr	 Hohenmölsen	 Gottesdienst
Gründonnerstag, 28.03.2024
	 17:00 Uhr	 Keutschen	 Gottesdienst
Karfreitag, 29.03.2024
	 15:00 Uhr	 Hohenmölsen	 Gottesdienst
Osternacht, 30.03.2024
	 19:30 Uhr	 Hohenmölsen	 Taufgottesdienst

Regelmäßige Gruppen 
			   Gitarren		  Mo, ab 16:00 Uhr 
						      (für Ukrainer/innen)
						      Mi und Do, ab 16:00 Uhr
			   Flöten		  Do, ab 15:00 Uhr 
			   Kindertreff		  Fr, ab 15:30 bis 17:30 Uhr
			   Krabbelgruppe	 Mi, ab 09:30 Uhr
			   Frauenklönkreis 	Do, 28.03.24, 19:30 Uhr
			   Kreativkreis		  Do, 07.03.+28.03.24, 19:30 Uhr
			   Mütterkreis		  Di, 19.03.24, 15:00 Uhr
			   Junge Gemeinde 	 Mo, 11.03.24 ab 18:00 Uhr
Hinweise und Informationen online unter: www.noezz.de

Veranstaltungen
Ökumenische Kindertage
Mit dem Thema des Weltgebetstages machen wir uns auf und 
suchen Frieden.
	 Freitag, 	 08.3. - 16-18 Uhr	 im Bürgerhaus Hohenmölsen
	 Samstag, 	 09.3. - 10-16 Uhr	 im Bürgerhaus Hohenmölsen
	 Sonntag, 	 10.3. - 10:30 Uhr 	 in der Stadtkirche St. Peter 
Anmeldung bei: (Friederike Rohr: 0177-6808461 / Dorothea 
Kotzian: 034441-449408 /Ingrid Gätke: 0162-7442933 / Katrin 
Lange: 03443-230305)
Unkosten: Beide Tage: 5,00 Euro pro Kind (Freitag und Samstag)
Ein Tag: 3,00 Euro pro Kind (Freitag oder Samstag)

KinderSachenBörse Hohenmölsen
Samstag, 16. März, 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerhaus Hohenmölsen
Anmeldung als Verkaufende seit dem 19. Februar unter:
kindersachenboerse@noezz.de

Gemeindekreuzweg - Sonntag, 24. März 2024
	 13:00 Uhr	 Start an versch. Stationen: bitte Aushänge beachten
	 15:00 Uhr	 Schelkau Kirche
	 15:30 Uhr	 Schelkau Caritas Wohn- und Förderstätte
 			   Abschlussgottesdienst

Die Kirchengemeinden Hohenmölsen geben bekannt

Nichtamtlicher  Teil

Evangelisches Kirchspiel Hohenmölsen-Land

Die im nichtamtlichen Teil geäußerten Meinungen und Beiträge müssen 
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Kirchengemeinde Granschütz

Kontakte Evangelisches Kirchspiel Hohenmölsen-Land
Wir sind gern für Sie erreichbar. Bitte rufen Sie an, wenn Sie 
einen Termin vereinbaren wollen (auch für einen Besuch im 
Gemeindebüro).

Gemeindebüro (Gemeindesekretärin: Frau Weis)
für den Pfarrbereich Hohenmölsen, Altmarkt 13
Öffnungszeit:	 Donnerstag, 10-13 Uhr 
Telefon:	 034441 22910
Mobil:	 0179 6642107
Mail:	 gemeindebuero@noezz.de

Friederike Rohr	 (ordinierte Gemeindepädagogin)
Tel.: 	 034441-22910
Mail: 	 friederike.rohr@noezz.de

Johannes Rohr 	 (ordinierter Gemeindepädagoge)
Mail:	 johannes.rohr@noezz.de

Wir laden ein zu folgenden Gottesdiensten und Veranstal-
tungen im Monat März 2024:

Gottesdienste: 
03.03.2024	 09:00 Uhr	 Zorbau
09.03.2024	 16:00 Uhr	 Borau

	 Passions- und Ostergottesdienste:

	 28.03.2024	 16:30 Uhr	 Gründonnerstag	 Granschütz (A)
	 29.03.2024	 14:00 Uhr	 Karfreitag	 Nellschütz
				    musikalische Andacht (A)
	 31.03.2024	 09:00 Uhr	 Ostersonntag 	 Taucha (A)
			   14:00 Uhr	 Borau
	 01.04.2024	 09:00 Uhr	 Ostermontag	 Gerstewitz

Veranstaltungen:

12.03.2024	 14:00 Uhr	 Frauenkreis	 Pfarrhaus 
						      Granschütz
Gesprächskreis „Gott und die Welt“ – nach Vereinbarung

- Änderungen vorbehalten -

Weitere Informationen und Termine finden Sie auch im Internet 
unter www.kirche-bei-uns.de.
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Antennenverein HHM e. V.

In diesen Tagen finden sich aufregende Überschriften in unserer 
Presse, z.B. diese: „Bleibt die Glotze schwarz?“ - Im Weiteren stellt 
dann der Leser fest, dass es sich um das „Nebenkostenprivileg“ 
von Vermietern handelt, die Kosten für Kabelfernsehen auf den 
Mieter umzulegen und dass damit am 1. Juli diesen Jahres Schluss 
sei. Manche Leser verunsichert das offenbar auch in Hohenmölsen.
Die gute Nachricht ist, dass dies in Hohenmölsen, wo die TV- und 
Rundfunkversorgung ganz überwiegend durch das Kabelnetz des 
Antennenvereins Hohenmölsen (AVH) erfolgt, für dessen Mitglieder 
nicht zutrifft.
Das bedeutet, dass es für sie weder den Termin 1. Juli 2024 noch 
eine „schwarze Glotze“ geben wird.
	 •	Unsere Mitglieder werden also für ihren Jahresbeitrag von 47,-€   
		  - wie gewohnt und ohne irgendeinen zusätzlichen Aufwand - 
 		  weiter TV sehen und Radio hören können.
	 •	Das TV- und Radio- Angebot aus dem Kabelnetz des AVH wird  
		  weiterhin und unverändert in Anzahl und Qualität hohen An- 
		  sprüchen genügen.
In einigen wenigen Haushalten wird trotzdem die Frage auftauchen: 
„Wir sind noch kein Mitglied im AVH, sehen und hören das Ange-
bot des AVH aus dem Kabelnetz Hohenmölsen und zahlen dafür 
monatlich an unseren Vermieter. Wie können wir die Nutzung der 
Angebote aus dem AVH- Kabelnetz Hohenmölsen auch nach dem 
1. Juli 2024 weiterhin sichern?“
Der Weg zur dauerhaften Nutzung des TV- und Radio- Angebotes 
ist einfach beschrieben:
Wer bisher die Nutzung des AVH- Kabelnetzes über seinen Vermieter 
bezahlt hat, sollte nun kurzfristig Mitglied des Antennenvereins 
Hohenmölsen e.V. werden.
Weitere Informationen können über die Kontakte gemäß Internet- 
Seite des AVH (www.antenne-hohenmoelsen.de) und durch die 
Vermieter, über die der Beitrag bisher entrichtet wurde, erfolgen.                                                               
Übrigens:
Bis zum 31. März wird der AVH- Jahresbeitrag 2024 in Höhe 
von 47,00 € fällig;

Sparkasse Burgenlandkreis
DE 91 8005 3000 3000 0005 25
NOLADE 21 BLK

Michael Braun
Vorsitzender des AVH
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Ortschaft Granschütz

Eine Expedition in die Mongolei

Am 09.02.2024 lud wieder einmal unser „Verein zur Erhaltung 
der Dorfkirche Granschütz e.V.“ zu einem Dia-Vortrag ins Dorf-
gemeinschaftshaus ein.
Diesmal berichtete Andreas Meißner von seinen Erlebnissen 
während der Mongolei-Expedition der Gesellschaft für Wildtier- 
und Jagdforschung.

Was im Titel zunächst etwas trocken klingt, entpuppte sich für 
die zahlreichen Gäste als eine sehr unterhaltsame Reise in das 
ferne Land! Andreas Meißner verband die anschaulichen Schil-
derungen von Landschaft und Tierwelt mit Informationen zu den 
Lebensgewohnheiten der Menschen in der Mongolei. Über die 
damit verbundenen Probleme der Expeditionsteilnehmer konnte 
gestaunt, aber auch geschmunzelt und gelacht werden.
„Ein interessanter, unterhaltsamer Abend!“ - So das einhellige 
Urteil der Besucher!

Unser Dank gilt nochmals Andreas Meißner für seinen Vortrag!
Wir danken außerdem der Büro-Service GmbH Zorbau und 
Dietmar Schliebe für die Unterstützung bei der Bereitstellung 
der Technik! Natürlich möchten wir uns auch bei den zahlreichen 
Gästen für ihre Spendenbereitschaft bedanken. Ihre Spenden 
kommen der Erhaltung der Kirche in Granschütz zugute, für die 
unser Verein 2011 gegründet wurde.
Wir freuen uns über jede Unterstützung, trägt sie doch dazu bei, 
dass das markante Kirchengebäude für unser Dorf erhalten bleibt!

Verein zur Erhaltung der Dorfkirche Granschütz e.V.

MITNETZ STROM 
 

Störungsrufnummer (kostenfrei) 
Montag bis Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr 

0800 2 30 50 70
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Senioren- und Behindertenbeirat
der Stadt Hohenmölsen

Liebe Senioren und Seniorinnen, 
Werte Mitbürger und Mitbürgerinnen,

nun hat der Winter die längste Zeit gedauert und in der 
Natur zeigen sich die ersten Frühlingsboten. Wir im Seni-
orenbüro haben aber keine Winterruhe gehalten, sondern 
viel für Sie in der nächsten Zeit organisiert.
Doch auch im Februar war bei uns einiges los.
Ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir im Senio-
renbüro nicht nur Tagesfahrten organisieren, sondern 
wir versuchen unserer älteren Generation (Jüngere sind 
auch gern gesehen) auch Interessantes und Wissenswer-
tes zu vermitteln. So hat uns Frau Notarin Hoffmann 
zum Beispiel vieles zum Thema Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung und Erbschaft erzählt. Es gab viele 
interessante Fagen unsererseits und Frau Hoffmann hat 
uns viele wichtige Hinweise und Tipps gegeben. Dafür 
möchte ich mich noch einmal im Namen aller Anwesen-
den bei ihr bedanken.
Am 07.02. hatten wir Besuch vom Ministerium für In-
frastruktur und Digitales aus Magdeburg. Ich hatte ja 
schon im Dezember von unserer Auszeichnung mit dem 
Demokrafiepreis berichtet und dafür wurde uns jetzt in 
einer kleinen Feierstunde der Scheck übergeben. Mein 
Dank gilt an dieser Stelle auch noch einmal unseren 
Vorlese- und Lernpaten und den IT-Lotsen. Ihr leistet 
eine tolle Arbeit, danke dafür.
So nun noch einige Hinweise für die kommende Zeit.
Unsere 1. Tagesfahrt startet am 07.03. Die Resonanz 
dafür war sehr groß und wir können leider nicht alle 

mitnehmen. Aber vielleicht ist es möglich, irgendwann 
die Fahrt noch einmal zu organisieren und dann sind 
Sie dabei.
Für den 12.03. habe ich Ihnen ja schon versprochen, mehr 
Sitzplätze zu schaffen. Um 14.00 Uhr wird Herr Pohle 
wieder unser Wissen im Straßenverkehr auffrischen.
In den letzten fast 3 Jahren hatten wir oft Besuch von 
Mitarbeitern des Projektes SMINT. In den Workshops 
haben wir vieles über Hilfsmittel erfahren, die uns ein 
Leben im heimischen Milieu bis ins hohe Alter ermögli-
chen können. In dem Workshop am 14.03.2024 um 14.00 
Uhr wird uns Herr Gawlik von der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein ein Informationssystem  vorstellen und wir 
können testen und prüfen, ob das für uns veständlich ist.
Am 15.03. um 14.30 Uhr begrüßen wir die Stadtratsfrak-
tion der SPD gemeinsam mit dem Mitglied des Landtages  
Rüdiger Erben zu einer Gesprächsrunde im Seniorenbüro.
Am 20.03. um 15.00 Uhr hat sich Frau Susann Rentzsch 
bereiterklärt uns zu zeigen, was man für schöne Blumen 
aus Papier machen kann. Ich kann Ihnen sagen, die se-
hen toll aus. Kommen Sie mal zum „Schnuppern“ und 
vielleicht wird auch etwas mehr daraus. Frau Rentzsch 
bringt die Materialien mit und dafür wird ein kleiner 
Unkostenbeitrag erhoben. Zu diesem Termin melden Sie 
sich bitte unter Tel. 034441 41805 an.
Am 21.03. um 14.00 Uhr kommt dann Frau Schir-
mer von der Uni Halle. Sie wird uns mit dem Thema  

ZWA 
Bad Dürrenberg

Bereitschaftstelefon:

0163  54 25 020
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„Videosprechstunde“ bekannt machen und im Vorder-
grund steht dabei das Ausprobieren und der Austausch 
darüber.
Ach so, unser Ausflug am 18.04. führt uns nach Fal-
kenhain und danach zu einer Rundfahrt durch das Al-
tenburger- und Kohrener Land und dann besuchen wir 
eine Straußenfarm. Dazu können Sie sich anmelden.
Sie sehen also, bei uns ist immer etwas los . Also kommen  
Sie mal ins Seniorenbüro am Altmarkt 2 - bei uns ist 
jeder willkommen. Nun wünsche ich Ihnen eine schöne 
Zeit und hoffe, wir sehen uns bald mal.

Ihre Silvia Förster
1. Vorsitzende des Seniorenbüros 
der Stadt Hohenmölsen e.V.

Terminkalender der Seniorengruppe 
Werschen 2024

Montags	 ab 13:00 Uhr - Romméspiele
		  ab 14:30 Uhr - Kaffeepause

Mittwochs	 ab 16:30 Uhr - Gymnastik

Terminkalender der Seniorengruppe 
Taucha 2024

Wann:	 jeden 2. Donnerstag im Monat 
		  um 15:30 Uhr 
Wo:	 in „Meggel ś kleiner Kneipe“

Profitieren Sie von über 25 Jahren 

Erfahrung in der Pflege

für Zeitz/Hohenmölsen/Teuchern und Umgebung
Weißenfelser Straße 1, 06712 Zeitz

	 -	 häusliche Alten- &
	 	 Krankenpflege
	 -	 hauswirtschaftl. Versorgung
	 -	 Hausnotruf
	 -	 Betreuung & Entlastung
	 Telefon: 03441 / 22 86 03 oder
	 034441 / 44 555

	 „Tagsüber gemeinsam -
Abends zu Hause“

	 -	 vielfältige Beschäftigungen
	 -	 Grund- & Behandlungspflege
	 -	 gemeinsames Essen
	 -	 individuelle Betreuung von
	 	 demenziell Erkrankten
	 -	 Hol- & Bringservice
	 -	 kostenloser Schnuppertag
	 Telefon: 03441 / 72 57 78-10
	 E-Mail: 	tagespflege@awo-blk.de

AWO Kreisverband Burgenlandkreis e. V.
Ambulanter Pflegedienst  •  Altersgerechtes Wohnen  •  Stationäre Altenpflege

Menüservice  •  Tagespflege

	Frisch - Preiswert - Lecker - Flexibel
	 -	 Lieferung von Montag bis Sonntag

	 -	 Täglich 3 Gerichte zur Auswahl inkl. Nachtisch

	 - 	kurzfristige An- oder Abbestellung möglich

Liebe Kursteilnehmer*innen,
liebe Interessierte,

folgende Kurse sind demnächst in Hohenmölsen 
(Agricolagymnasium, Agricolaweg 1) geplant: 
 
24FH1030A
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
Eine Patientenverfügung kann Ihnen helfen, nach einem 
schweren Unfall oder bei Krankheit Ihre Willensentschei-
dung in medizinischen Angelegenheiten abzusichern. 
Auf diese Weise wird Ihr Patientenwille umgesetzt, auch 
wenn Sie ihn in der aktuellen Situation nicht äußern 
können. In dem Vortrag erfahren Sie, wie eine solche 
Patientenverfügung auszusehen hat, damit sie rechts-
sicher ist. Sie erhalten außerdem Hinweise zu den 
neuen rechtlichen Anforderungen.

Beginn:	 Mi., 13.03.2024, 17:00 - 18:30 Uhr
Dauer:	 2.0 UE, 1 Termin
Gebühr:	 11,60 €
Leitung: 	 Diplom-Juristin Heide Hoffmann

Unser komplettes Kursangebot sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung und weitere wichtige Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.vhs-
burgenlandkreis.de.

				    Anmeldung und Auskunft per Telefon:  
				    03443/3396800 oder 
				    E-Mail: info@vhs-burgenlandkreis.de. 
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KiTa „Kinderland-Sonnenschein“

„Wir frieren ein“

Im Januar beschäftigten sich unsere Füchslein intensiv mit dem 
Thema „Schnee und Eis“. Die frostigen Minusgrade kamen uns 
da gerade recht. Wir gestalteten Schneeflocken durch Gabeldruck, 
malten Schneemänner und schnitten viele weiße Flocken. Wir 
befüllten verschiedene Gefäße mit farbigem Wasser. In manche 
legten wir Steine, Muscheln, bunte Bommeln und Spielzeug-
dinosaurier. Das alles brachten wir raus, auf unseren KiTa-Balkon. 
Am nächsten Tag staunten wir nicht schlecht. Alles war gefroren! 
Mit bunten Eisherzen und Blumen schmückten wir unseren 
Balkon. Unsere eingefrorenen Dinosaurier holten wir jedoch in 
unser warmes Zimmer. 
Nach einiger Zeit konnten wir den gefrorenen Eisklumpen schon 
mit den Händen hin und her bewegen. Nach der Mittagsruhe war 
aus dem Eis wieder Wasser geworden. Wir konnten unsere Dinos 
aus dem Wasser nehmen und mit ihnen spielen. 

Die Kinder und Erzieher der Füchsleingruppe

Das Amtsblatt im Internet:
www.stadt-hohenmoelsen.de (Rathaus & Bürger - Amtsblatt)
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Spannender Projektstart im Spatzennest: 
„Berufe unserer Eltern / Großeltern“

Die Kinder der Bären- und Spatzengruppe planten gemeinsam mit 
ihren Erzieherinnen ein neues Projekt: „Die vielfältige und bunte 
Welt der Berufe!“ Das Projekt begann mit einer Hausaufgabe. Alle 
Kinder sollten ihre Eltern oder Großeltern zu Hause gründlich 
befragen, und einen dieser Berufe in der KiTa vorstellen. Dank 
der großartigen Initiative der Familien gab es Vielfältiges zu 
erzählen, eine aussagefähige Präsentation entstand vor unserer 
Gruppenraumtür.
Darauf folgte ein Kosmetiktag, an dem wir uns mit vielseitigen 
Anwendungen verwöhnten. Mit Klanggeschichten und sportli-
chen Aktivitäten erkundeten wir weitere Berufe, die wir noch 
vertiefen werden. 
An einem Vormittag, als wir Autos auf der Straße beobachteten, 
fuhren zwei LKW‘s vor. Von der Nähe betrachtet sahen sie riesig 
und beeindruckend aus! Ein Vati, Herr Sebastian Mieschke, und 
sein Kollege Herr Michael Bocksch stiegen aus und begrüßten 
uns. Wir durften hineinklettern, das Cockpit bestaunen, die Hupe 
bedienen und einen Schalter, der die Ladefläche auf und ab fahren 
lässt! Wenn wir möchten, dann können wir einmal LKW-FahrerIn 
werden, sagten Sebastian Mieschke und Michael Bocksch, die 
uns bei diesem Abenteuer ganz individuell begleiteten und alles 
geduldig erklärten. 

Heute haben wir viel von diesem wichtigen Beruf gesehen. Für 
dieses unvergessliche Erlebnis danken wir der Firma Michael 
Bocksch Baustoffe & Transport GmbH, insbesondere unseren 
beiden „Lehrmeistern“ von ganzem Herzen.

C. Spalek Erzieherin

KiTa „Spatzennest“ Hohenmölsen

Ehrentag für Oma-Opa-Tag 
im Spatzennest mit Umzug

Viele Familien in unserer Kita werden in der Kinderbetreuung 
aktiv von den Großeltern unterstützt. Auch für uns Erzieherinnen 
sind die Großeltern verlässliche Ansprechpartner für alle Fragen 
um das Kind. Für dieses großartige Engagement gibt es in unserer 
Einrichtung den jährlichen Ehrentag für Oma und Opa.
Jedes Kind lud seine Großeltern in die Kindertageseinrichtung 
ein. Dort wurden sie herzlich mit einem kleinen Beitrag und einem 
Präsent begrüßt. Anschließend starteten wir zum Laternenumzug 
in die Siedlung.
Wieder in der Einrichtung angekommen wurden warme Ge-
tränke, Glühwein, Tee und Kakao angeboten. Die Feuerschale 
verbreitete Gemütlichkeit. 

Die bestellten Pizzen kamen mit leichter Verspätung. Dafür wa-
ren die verschiedenen Sorten sehr lecker. Alle waren zufrieden 
und glücklich.
An dieser Stelle ein ganz herzliches DANKESCHÖN an alle 
engagierten Erzieherinnen, die sehr viel Herzblut in den Oma-
Opa-Tag investiert hatten. Herzlichen Dank an unsere Hausmeister 
vom Bauhof für die perfekte Organisation. Herzlichen Dank 
an unsere Gäste für die gute Resonanz und ihre großzügigen 
Spenden. Wir freuen uns auf den nächsten Ehrentag mit Ihnen!!

K. Augustin, Einrichtungsleitung

Beide Beiträge mit vielen Bildern finden Sie auf unserer 
Homepage:
www.stadt-hohenmoelsen.de – Famile&Soziales – Kinderta-
geseinrichtungen – Spatzennest - Newsletter
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Winterzeit ist Kuschelzeit

Der Monat Januar stand bei uns im Zeichen von Gesundheits-
erziehung und der Förderung des geistigen und körperlichen 
Wohlbefindens.
Alle Familien unterstützten uns, indem sie ihren Kindern Uten-
silien wie Kuscheldecke, Kuschelsocken, Taschenlampe, Tücher 
und viele Lebensmittel zur gesunden Ernährung zur Verfügung 
stellten.
Unser Angebot war sehr vielfältig und erstreckte sich über 
mehrere Wochen. Aktivitäten waren: Yoga, Atemgymnastik, 
Zitroneninhalation, Igelballmassagen, Fußgymnastik, Entspan-
nungsgeschichten, Klangschalenspiele, Fühlstrecke, Malen nach 
Entspannungsmusik, Verkosten von Obst und Gemüse, Backen 
eines gesunden Kräuterfaltenbrotes und vieles mehr ...
Zwei Highlights in dieser Zeit waren der Kinotag und die Expe-
rimente mit der Taschenlampe.
Zum Kinotag kam nicht nur die alte Technik in Form eines 
Diaprojektors zum Einsatz, sondern auch eine moderne Popcorn-
maschine, aus der wir uns leckeres Popcorn schmecken ließen.
Beim Experimentieren mit den Taschenlampen untersuchten wir 
die Lichtdurchlässigkeit verschiedener Materialien. Neue Spiel-
ideen, wie zum Beispiel das Rätselraten im Taschenlampenkreis, 
Fang den Lichtkegel der Taschenlampe oder Ich sehe was, was du 
nicht siehst (mit Taschenlampenspot) wurden ausprobiert. Zum 
Abschluss konnten sich die Kinder Tischhöhlen bauen, die sie 
mit den Tüchern schmückten. 
Pläne und Ideen für die nächsten Monate sind bereits in Vorbe-
reitung. Bleibt neugierig und gespannt ...

Bis dahin, eure Pfiffikusse!

KiTa „Pfiffikus“ Keutschen KiTa „Anne Frank“ Hohenmölsen

Unser Projekt „Ingeborg“

Die Freude war groß, unsere Minis bekamen endlich ihre heiß 
ersehnten neuen Möbel. Als diese ausgepackt waren, blieben 
viele Kartons übrig.

Im Morgenkreis der Mittelgruppe sind wir dann, dank eines 
Kindes, auf die Idee gekommen daraus ein Boot zu basteln. Alle 
Kinder waren Feuer und Flamme. Gemeinsam haben wir Ideen 
gesammelt, wie und was wir alles für unser Boot brauchen und 
voller Tatendrang machten wir uns ans Werk.
Als Erstes haben wir uns für drei Farben entschieden und dann 
ging es mit dem Bemalen der Kartons los. Der nächste Schritt 
war, das Segel und die Bullaugen zu gestalten. Natürlich brauchten 
wir noch Ferngläser, denn wir wollten ja neue Inseln entdecken. 
Ratzfatz waren unsere Ferngläser gestaltet. Gemeinsam haben 
wir uns dann auch für ein Wappen entschieden.
Jetzt fehlte nur noch ein Name für unser Boot. Nach einigen 
Vorschlägen haben sich alle auf den Namen geeinigt ... das 
Boot wurde „Ingeborg“ getauft. Die Kinder hatten ihre Freude 
an diesen Namen.
Für sie gab es an diesem Tag Kindersekt. Nach der kleinen Feier-
lichkeit ging es dann ab auf das Meer.
Die Kinder hatten viel Freude an ihrem Boot und waren stolz 
auf das, was sie geschaffen hatten.

Die Mittelgruppe der KiTa „Anne Frank“
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Anja
Heuschkel - Weißenfels

AnnettWirth - HohenmölsenMarkt 2 · 06682 Teuchern · Tel. 034443 / 31 003
Friedensstraße 9 · 06679 Hohenmölsen · Tel. 034441 / 41 009 
Kleine Kalandstraße 12 · 06667 Weißenfels · Tel. 03443 / 30 20 52
www.antea-bestattungen-zeitz.de

  „Ein off enes Ohr, 
     eine helfende Hand, 
ein Zeichen des Vertrauens.“

Buntes Faschingsfest in der 
Grundschule Hohenmölsen

Nach einem gemütlichen Frühstück sowie Lese- und Rechenübun-
gen zum Thema Fasching konnte am 31.01.2024 die Faschingsfeier 
in der Grundschule Hohenmölsen starten. 
Den Kindern wurde ein buntes Programm geboten: Kinderdisco, 
Tanzspiele und eine lange Polonaise sorgten für gute Stimmung. 
Die bunten und ausgefallenen Kostüme der Kinder, Lehrerinnen 
und Lehrer waren beeindruckend. 
Wer wollte, konnte sich auch mit Kinderschminke und Glitzer-
tattoos verzieren lassen. In einer Fotoecke wurden die gemein-
samen Erinnerungen festgehalten.
Als spannenden Höhepunkt haben sich die einzelnen Klassen-
stufen in verschiedenen Wettspielen miteinander gemessen. 

Wir danken Mario Pe. für die musikalische Unterstützung und 
freuen uns nun auf das neue Halbjahr mit einem Tag der offenen 
Tür am 26.04.2024.

Ihre Grundschule Hohenmölsen 

Grundschule Hohenmölsen
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Unsere 5 Besten NEUEN 
im Monat März

•	 Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian (Spiel)
•	 Nicole Intemann: Plastian der kleine Fisch (Kinderbuch)
•	 Paluten Freedom – Die Schmahamas-Verschwörung
 	 (Kinderbuch)
•	 Jacquin Atkin: 250 Tipps, Tricks & Techniken – Töpfern 
	 (Sachbuch)
•	 Tana French : Der Sucher (Thriller)

Unser Buchtipp
Elizabeth Haran: Jenseits der südlichen Sterne 
Afrika, 1956: Die Fotografin Olivia lernt im Livingstone Nati-
onalpark den Ranger Edward kennen und verliebt sich in ihn. 
Doch Edward wird Afrika verlassen und afrikanische Tiere 
nach Australien verschiffen und dort einen Zoo gründen, um sie 
vor dem Aussterben zu retten. Sie beschließen gemeinsam den 
Aufbruch in ein neues Leben. Aber in Edwards Vergangenheit 
gibt es ein Geheimnis ...

Alle Kinder der ersten Klassen in Hohenmölsen und Granschütz 
haben im Februar ihre Lesebeutel bekommen. Wir hoffen ganz 
viele Kids holen sich, mit ihrem Gutschein, ihren eigenen Bib-
liotheksausweis. Auf euch warten hier nämlich unendlich viele, 
wundervolle Geschichten zum Selberlesen, Träumen, Entspannen, 
Lernen, Lachen, Anschauen, Gruseln und, und, und ...

Unsere Öffnungszeiten
Montag 	 10:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 	 13:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 	 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 	 10:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr

Besuchen Sie uns auch unter www.facebook.com/bibo.hhm
Ihr Team der Stadtbibliothek

Neuigkeiten aus der Bibliothek

02.03.2024 20:11 Uhr Karneval 
Volkshaus Taucha

03.03.2024 14:00 Uhr Nachmittagsfasching
Volkshaus Taucha

03.03.2024 9:00 Uhr
bis
13:00 Uhr

Krümelmonsterbörse
Bürgerhaus Hohenmölsen

05.03.2024 16:30 Uhr „Paw Patrol“ Puppentheater
Bürgerhaus Hohenmölsen

08.03.2024 15:00 Uhr Frauentagsparty
Volkshaus Taucha

08.03.2024 16:00 Uhr
bis
18:00 Uhr

Ökumenische Kindertage
Bürgerhaus Hohenmölsen

09.03.2024 10:00 Uhr
bis
16:00 Uhr

Ökumenische Kindertage
Bürgerhaus Hohenmölsen

09.03.2024 9:00 Uhr Pendelfischer-Landesmeisterschaft
GLÜCKAUF Sporthalle

09.03.2024 16:30 Uhr HC Burgenland Turnier
GLÜCKAUF Sporthalle

09.03.2024 14:00 Uhr Frauentagsfeier
Kleingartenanlage „Neues Leben“

11.03.2024 16:00 Uhr
bis
19:30 Uhr

Blutspende
SKZ Lindenhof Hohenmölsen

16.03.2024 9:00 Uhr
bis
12:00 Uhr

KinderSachenBörse
Bürgerhaus Hohenmölsen

28.03.2024 15:00 Uhr Osterfeuer der FFw Granschütz
Neue Feuerwehr Granschütz

30.03.2024 19:00 Uhr Ostertanz
Volkshaus Taucha

30.03.2024 16:00 Uhr Osterfeuer der Ofw Rössuln
Feuerwehr Rössuln

Mehr Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.stadt-hohenmoelsen.de

Jana Herzig

... für den Monat März
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Information zum Kartenverkauf:

Kartenverkauf im Bürgerhaus:	 Dienstag	 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
		  Donnerstag	 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr

Eintrittskarten für Veranstaltungen im Bürgerhaus können bargeldlos mit EC-Karte erworben werden.
Kartenreservierungen für die Veranstaltungen nehmen wir telefonisch oder per E-Mail entgegen.
Kontaktieren Sie uns diesbezüglich gern per
Telefon 034441 / 42-250 oder E-Mail Buergerhaus@stadt-hohenmoelsen.de

Sonntag, 03.03.2024		  09:00 - 13:00 Uhr	 Krümelmonsterbörse
				    SV Hohenmölsen 1919 e.V.

Dienstag, 05.03.2024		  Beginn 16:30 Uhr	 Puppentheater „PAW PATROL“
				    Ticketverkauf 40 Minuten vor Beginn an der Tageskasse (Eintrittspreis: 9,00 €)

Freitag, 08.03.2024		  16:00 - 18:00 Uhr	 Ökumenische Kindertage
Samstag, 09.03.2024		  10:00 - 16:00 Uhr	 Ökumenische Kindertage

Donnerstag, 14.03.2024		  14:00 - 18:00 Uhr	 Kaffeenachmittag Seniorenclub Großgrimma e. V.

Samstag, 16.03.2024		  09:00 - 12:00 Uhr	 Kindersachenbörse der Evangelischen Kirche Hohenmölsen

Mittwoch, 20.03.2024		  09:00 - 12:00 Uhr 	 Sprechstunde Berufsberatung der Agentur für Arbeit

VORSCHAU

Samstag, 13.04.2024		  20:00 Uhr	 Tanznacht Tanzschule TANZERIA

Samstag, 20.04.2024		  09:00 - 12:00 Uhr	 Diabetestag
							     
Samstag, 28.09.2024		  20:00 Uhr	 Travestie De Luxe (Kartenpreis im Vorverkauf : 29,00 €)

Neue Information zur Vermietung
Das Bürgerhaus kann für die verschiedensten Arten von Veranstaltungen angemietet werden. Ob Familien-, Vereins- oder Betriebs-
feier, bei uns finden Sie die geeignete Räumlichkeit für ihre Veranstaltung.
Ab 01.01.2024 können Sie auch selbst entscheiden, welcher Caterer die gastronomische Bewirtung der Feierlichkeit übernehmen 
soll. Die Nutzung der Küche des Bürgerhauses ist im Rahmen der Veranstaltung gegen ein Entgelt möglich.
Planen Sie eine Feier, dann kommen Sie ins Bürgerhaus, wir beraten Sie gern!

Gabriele Haubenreißer
Bürgerhaus
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SG Wählitz e.V. - Kegeln

Spielplan März 2024

Sonnabend, 02.03.2024
	 13:00 Uhr
	 SV Göbitz Frauen I  -  SG Wählitz Frauen II
	 15:00 Uhr
	 SG Wählitz I  -  SV Fortuna Kayna I

Sonntag, 03.03.2024
	 09:00 Uhr
	 SG Wählitz Jugend  -  SG Blau-Weiß Bad Kösen Jgd.
	 13:00 Uhr
	 SG Wählitz Frauen I  -  KV Lauchhammer Frauen I

Sonnabend, 09.03.2024
	 14:00 Uhr
	 SG Wählitz IV  -  SV Burgwerben I
 
Sonntag, 10.03.2024
	 09:00 Uhr Landespokal Viertelfinale Frauen
	 Union 1861 Schönebeck  -  SG Wählitz

	 10:00 Uhr
	 SG Wählitz Frauen III  -  SV Empor Gröben Frauen I

Sonnabend, 16.03.2024
	 10:00 Uhr
	 SV Großgrimma II  -  SG Wählitz IV
	 13:00 Uhr
	 SG Grün-Weiß Döschwitz I  -  SG Wählitz III
	 14:00 Uhr
	 SV Rot-Weiß Großörner I  -  SG Wählitz I
	 14:00 Uhr
	 SG Wählitz II  -  SV Eintracht Bad Dürrenberg I

Sonntag, 17.03.2024
	 10:00 Uhr
	 Sportfreund Luckenau Frauen I  -  SG Wählitz Frauen II
	 13:00 Uhr
	 SG Wählitz Frauen I  -  KSV 51 Bennewitz Frauen I
 
Sonnabend, 23.03.2024
	 14:00 Uhr
	 BSV Halle-Ammendorf I  -  SG Wählitz II
	 15:00 Uhr 
	 SG Wählitz I  -  KSV Romonta Stedten I
 
Sonntag, 24.03.2024
	 13:00 Uhr
	 SV Germania Schafstädt Frauen I  -  SG Wählitz Frauen I
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SV Hohenmölsen 1919 / Abt. Fußball

Spielplan März 2024

Herren Kreisliga - Spielort: Stadion Hohenmölsen
Sa., 02.03.24. / 15:00 Uhr, SV Schwarz-Gelb Deuben
Sa., 16.03.24 / 15:00 Uhr, SV Blau-Gelb Geußnitz
Sa., 23.03.24 / 15:00 Uhr, SV Blau-Weiß Zorbau 2

C-Jugend, Kreisliga - Spielort: Stadion Hohenmölsen
So., 17.03.24 / 10:30 Uhr, TSV Eintracht Lützen

D-Jugend 1, Kreisliga - Spielort: Sportplatz Deuben
Sa., 02.03.24 / 10:00 Uhr, TuS Pegau 1903 1
Sa., 16.03.24 / 10:00 Uhr, SC Naumburg 1

D-Jugend 1 Kreispokal - Spielort: Sportplatz Deuben
Sa., 30.03.24 / 09:15 Uhr, 1. FC Zeitz 1 

D-Jugend 2, Kreisliga / Halbfinale - Spielort: Stadion Hohenmölsen
Sa., 16.03.24 / 10:00 Uhr, SG Reichhardswerben / Roßbach

E-Jugend, Kreisliga - Spielort: Sportplatz Jaucha
Sa., 09.03.24. / 10:00 Uhr, SG Teuchern / Nessa

E-Jugend Kreispokal / Halbfinale - Spielort Sportplatz Jaucha
Sa., 30.03.24 / 09:15 Uhr, 1. FC Zeitz 1

F-Jugend, Kreisliga - Spielort Sportplatz Jaucha
Sa., 09.03.24 / 09:30 Uhr, TSV Tröglitz e.V.

SV Großgrimma / SV Hohenmölsen - März 2024
- Spielgemeinschaften -

Abteilung Fußball - Heimspiele:

Freitag, 01. März 2024
	 19:00 Uhr	 Herren	 Sportplatz SVG 
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen  -  SG Langendorf/WFV

Samstag, 02. März 2024
	 15:00 Uhr	 Herren	 Stadion HHM
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen II  -  SV Schwarz-Gelb Deuben   

Sonntag, 03. März 2024
	 11:30 Uhr	 A-Jugend	 Sportplatz SVG
	 SG SVG/Teuchern/Nessa  -  SC Naumburg

Sonntag, 10. März 2024
	 11:00 Uhr	 C-Jugend	 Sportplatz Nessa
	 NSG Teuch./Nessa/Großgr.-  SV Hohenmölsen
 
Freitag, 15. März 2024
	 19:00 Uhr	 Herren	 Sportplatz SVG
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen  -  Blau Weiß Grana

Samstag, 16. März 2024
	 15:00 Uhr	 Herren	 Stadion HHM
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen II  -  SV Blau-Gelb Geußnitz

Sonntag, 17. März 2024
	 11:30 Uhr	 A-Jugend	 Sportplatz SVG
	 SG SVG/Teuchern/Nessa  -  SC Naumburg

Freitag, 22. März 2024
	 19:00 Uhr	 Herren	 Sportplatz SVG
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen  -  VfB Scharnh. Großgörschen   

Samstag, 23. März 2024
	 15:00 Uhr	 Herren	 Stadion HHM
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen II  -  SV Blau Weiß Zorbau II

Donnerstag, 28. März 2024
	 20:00 Uhr	 Herren	 Sportplatz SVG
	 SG Großgrimma/Hohenmölsen  -  SV Eintracht Profen

Abteilung Kegeln im Rippachtal:

Samstag, 16. März 2024
10:00 Uhr	 SV Großgrimma II  -  SG Wählitz IV

Samstag, 23. März 2024
14:00 Uhr	 SV Großgrimma I  -  SV Blau-Gelb Geußnitz I

Weitere Info ś und Änderungen: www.svgrossgrimma.de
Diana Kelka (SV Großgrimma)

Vereinssport in der Stadt Hohenmölsen

SV Großgrimma e. V.

Vorankündigung

Einladung zur Mitgliederversammlung

Hiermit laden wir die Mitglieder des SV Großgrimma recht 
herzlich zur Mitgliederversammlung ein.

Unsere Mitgliederversammlung findet am 05.04.2024  um  
19.00 Uhr im Bürgerhaus Hohenmölsen statt. 

Es werden Rechenschafts-, Kassenbericht und Revisionsbericht 
2023 verlesen.
Auf der Tagesordnung steht auch die Auszeichnung der Jubilare 
unseres Vereins.
An diesem Abend stehen die Wahlen für die Rechts- und Re-
visionskommission, sowie die Wahl des Geschäftsführenden 
Vorstands auf der Tagesordnung.

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 

Der Vorstand des SV Großgrimma
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Seniorenclub 
Großgrimma e. V.

Aktuelle Termine
im Monat März:

Leitungssitzung
05.03.2024, 14:00 Uhr

im Bürgerhaus

Weltfrauentag 
am 14.03.2024, 14:00 Uhr

im Bürgerhaus

gez. W. Lorenz

Kfz-Meisterbetrieb

Unfallinstandsetzung  •  Abschleppdienst  •  Reifenservice
Hauptuntersuchung  •  Abgastest

Autocenter Rübner e. K.
Service, wie du ihn dir wünschst.

Über 30 Jahre Erfahrung. ● Wir sind gerne auch für Sie da.

Tel.: 034441 / 272 10 ● E-Mail: info@ruebner.de

Unser Service-Angebot:
● 	 Wartung & Inspektion
● 	 HU/DEKRA-Service
● 	 Reifenservice
● 	 Klimaanlagenservice
● 	 Unfallinstandsetzung
● 	 Achsvermessung
● 	 Fahrzeugdiagnose

● 	 Autoglas-Service
● 	 Hol- und Bringservice/Ersatzwagen
● 	 Wartung und Inspektion für Fremd-
	 fabrikate nach Herstellervorgaben
● 	 Fahrzeugelektrik
● 	 Bremsen / Auspuff / Stoßdämpfer
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Tel.	 034441 / 36 97 89
Funk	 0173 / 5 75 51 75
Fax	 034441 / 1 84 39

E-Mail	 Info@Lenzer-Bau.de
Internet	 www.Meister-Bau-Unternehmen.de

•	 Wartung und Reparatur nach Herstellervorschrift auch für 
Fahrzeuge mit Leasingvertrag (Wartung- und Verschleiß)

•	 Verwendung von Originalteilen 
•	 Zugriff auf die Herstellersysteme
	 (Reparaturleitfaden, Wartungslisten, Teilekataloge)
•	 Anpassung von Wegfahrsperre, Auslesen von Radiocode
•	 Softwareaktualisierung nach Herstellervorgabe (SVM)
•	 Diagnose und Fehlersuche mit Herstellersystemen
•	 Kalibrierung von Assistenzsystemen
•	 Achsvermessung
•	 Reifendienst incl. Einlagerungsservice
•	 Klimaservice
•	 Glas-Reparatur und Austausch
•	 Abgasuntersuchung 
•	 Hauptuntersuchung durch DEKRA und GTÜ
•	 Unfallinstandsetzung
•	 Lackierung durch zertifizierten Partner
•	 Fahrzeugpflege und Aufbereitung
•	 Euromobil, Mietwagenservice

Ihr Audi-Servicepartner 
im Burgenlandkreis und

Unabhängiger Markenbetrieb 
für Volkswagen und Skoda

06679 Hohenmölsen  •  Dobergaster Str. 3
 034441 / 3 34 98

E-Mail: info@autohaus-ruebner.de
www.autohaus-ruebner.de

Rübner
Automobile GmbH

Bauunternehmen J. Lenzer
Inh. Jörg Lenzer
Bauvereinsweg 7
06679 Hohenmölsen

Ich bin für Sie da in:

-	Familiensachen
-	Verkehrsunfallangelegenheiten
-	Bußgeld- und Strafsachen

Ferner im:

-	Arbeits- und Zivilrecht sowie
-	Miet- und Grundstücksrecht

Carmen Borchert
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht und Verkehrsrecht

Ernst-Thälmann-Straße 5	 Tel.	 034441-22 696
06679 Hohenmölsen	 Fax.	034441-22 697
info@anwalt-borchert.de	 www.anwalt-borchert.de

Anwaltskanzlei Carmen Borchert
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